Musterbetriebsvereinbarung über die Einführung von Vertrauensarbeitszeit

Die … GmbH, vertreten durch die Geschäftsleitung, und der Betriebsrat der … GmbH schließen folgende Betriebsvereinbarung über die Einführung von Vertrauensarbeitszeit ab:
Präambel

(1)
Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist es, die persönlichen Arbeitszeitwünsche der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die betrieblichen Belange miteinander zu verbinden.

(2)
Das Arbeitszeitmodell Vertrauensarbeitszeit im Sinne dieser Betriebsvereinbarung ist geprägt von gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten die Möglichkeit, innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens ihre Arbeitszeit selbst zu gestalten.

(3)
Geschäftsleitung und Betriebsrat sind sich einig darüber, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben müssen, Ausgleichszeiten in Anspruch zu nehmen.

§ 1 Geltungsbereich

(1)
Diese Betriebsvereinbarung gilt persönlich für alle AT-Angestellten, die nicht gleichzeitig leitende Angestellte sind. Sie gilt darüber hinaus für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in folgenden Bereichen: …
(2)
Diese Betriebsvereinbarung gilt räumlich für die … GmbH.

(3)
Sie tritt am … in Kraft und gilt bis zum … Geschäftsleitung und Betriebsrat können sich bis zum … darauf verständigen, ob die Betriebsvereinbarung befristet oder unbefristet weitergelten oder ob sie durch eine neue Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit abgelöst werden soll. Soll diese Betriebsvereinbarung nicht über die Befristung hinaus weitergelten und wird keine neue Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit abgeschlossen, dann treten die vor dieser Betriebsvereinbarung geltenden Regelungen zur Arbeitszeit wieder in Kraft.

§ 2 Grundsätze

(1)
Die Höchstarbeitsgrenze von zehn Stunden pro Tag (60 Stunden pro Woche) ohne Pausen darf nicht überschritten werden.

(2)
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden einzuhalten.

(3)
Folgende Mindestpausenzeiten sind einzuhalten:

· nach sechs Stunden Arbeitszeit: 30 Minuten Pause

· nach neun Stunden Arbeitszeit: insgesamt 45 Minuten
(4)
Sonstige gesetzliche, tarifliche und betriebliche Regelungen sind einzuhalten.

(5)
Die … GmbH kontrolliert die Einhaltung der gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Bestimmungen.

(6)
In den Abteilungen bzw. Projektteams findet mindestens einmal pro Monat eine Besprechung über die zu erledigenden Aufgaben, die Arbeitsbelastung und die Arbeitszeitsituation statt. In diesen Besprechungen können Maßnahmen zum Arbeitszeitausgleich und zur gleichmäßigen Verteilung der Arbeitsbelastung vereinbart werden. Der Betriebsrat hat ein Teilnahmerecht an diesen Besprechungen.

§ 3 Schulungen

(1)
Alle unter den Geltungsbereich dieser Betriebsvereinbarung fallenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nehmen vor Einführung der Vertrauensarbeitszeit an einer zweitägigen Schulung „Arbeitsorganisation/Zeitmanagement“ teil.

(2)
Die Schulung findet während der Arbeitszeit ohne Einkommensverlust statt.

(3)
Die Schulung wird von dem Anbieter … in den Räumen des Ausbildungszentrums der … GmbH durchgeführt.

(4)
Um einen guten Lernerfolg zu gewährleisten, ist die Anzahl der Teilnehmer pro Schulungsveranstaltung auf 15 begrenzt.

(5)
Der Betriebsrat kann eines seiner Mitglieder zu jeder Schulungsveranstaltung entsenden.

(6)
Zudem werden alle Vorgesetzten, Projektleiter und Projektleiterinnen sowie alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Geltungsbereich dieser Betriebsvereinbarung vor Einführung der Vertrauensarbeitszeit im Rahmen einer Veranstaltung über die gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Regelungen zur Arbeitszeit sowie über Gesundheitsaspekte informiert. Die Veranstaltung wird von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Personalabteilung und dem werksärztlichen Dienst durchgeführt. Der Betriebsrat hat ein Teilnahmerecht.
§ 4 Arbeitszeit

(1)
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können die für sie geltende tarifliche bzw. einzelvertraglich vereinbarte Arbeitszeit innerhalb des folgenden Zeitrahmens grundsätzlich frei wählen:
montags bis freitags von 6.00 bis 22.00 Uhr.

(2)
Soweit eine Mindestbesetzung in der Abteilung bzw. im Projektteam erforderlich sein sollte, werden zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und dem/der Vorgesetzten der Abteilung bzw. zwischen den Mitgliedern einer Projektgruppe und dem Projektleiter/der Projektleiterin Besetzungsabsprachen getroffen. Erfolgt keine Einigung in der Abteilung, ist der Ausschuss Vertrauensarbeitszeit zuständig.

(3)
Arbeitszeiten innerhalb des Arbeitszeitrahmens werden als Minusstunden bzw. Plusstunden in ein Jahresarbeitszeitkonto verbucht. Das Jahresarbeitszeitkonto muss jeweils am … ausgeglichen sein.

(4)
Während des Abrechnungszeitraums darf das Jahresarbeitszeitkonto nicht mehr als 30 Minusstunden und 30 Plusstunden aufweisen. Weist das Arbeitszeitkonto mehr Plus- bzw. Minusstunden auf, haben Vorgesetzter/Vorgesetzte und Mitarbeiter/Mitarbeiterin Maßnahmen zu vereinbaren, um den Toleranzbereich von plus/minus 30 Stunden wieder zu erreichen.

(5)
Freie Tage können zwischen Mitarbeiter/Mitarbeiterin und Vorgesetztem/Vorgesetzter vereinbart werden.
§ 5 Mehrarbeit

(1)
Mehrarbeit bedarf der vorherigen Zustimmung des Betriebsrats.

(2)
Arbeitszeit außerhalb des in § 4 dieser Betriebsvereinbarung definierten Arbeitszeitrahmens ist Mehrarbeit.

(3)
Mehrarbeit liegt außerdem vor, wenn Vorgesetzte Arbeitszeit ausdrücklich anweisen und den Mitarbeiter/die Mitarbeiterin dadurch in seiner/ihrer eigenen Arbeitszeitgestaltung einschränken.

(4)
Mehrarbeit wird einschließlich der Zuschläge dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben.
§ 6 Zeiterfassung

(1)
Beim Betreten und Verlassen des Betriebsgebäudes ist die elektronische Zeiterfassung zu betätigen.

(2)
Arbeitszeiten außerhalb des Betriebsgeländes werden vom Mitarbeiter/von der Mitarbeiterin manuell aufgeschrieben und später in das Zeiterfassungssystem eingegeben.
§ 7 Information des Betriebsrats

Die … GmbH stellt dem Betriebsrat monatlich Übersichten über die Arbeitszeiten zur Verfügung. Die Übersichten enthalten folgende Informationen:

· Name des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin

· Name des/der Vorgesetzten

· Abteilung

· tägliche/wöchentliche Arbeitszeit

· Plus- und Minusstunden
§ 8 Ausschuss Vertrauensarbeitszeit

(1)
Alle im Zusammenhang mit der Vertrauensarbeitszeit stehenden Fragen werden im paritätisch gebildeten Ausschuss Vertrauensarbeitszeit beraten.

(2)
Der Ausschuss tagt mindestens einmal pro Monat. Die Termine sind vorab festzulegen.

(3)
Geschäftsleitung und Betriebsrat entsenden jeweils drei Vertreter in den Ausschuss. Der Ausschussvorsitz wechselt zwischen einem Vertreter der Arbeitgeber- und der Betriebsratsseite halbjährlich jeweils zum 1. Januar und 1. Juli. Die Betriebspartei, die nicht den Vorsitz hat, stellt den stellvertretenden Vorsitz.
(4)
Der Ausschuss legt seine genauen Aufgaben im Rahmen einer Geschäftsordnung fest.
…, den …
_____________________
_____________________
(Geschäftsleitung)

(Betriebsrat)
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